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Sabıne Demel

Das kırchliche AÄAmt n seıner Je entdecken
un für eın kKooperatıves Mıteriınander nutzen!
Fın adoyer aqus kırchenrecntlicher IC

Hochamt, Lehramt, Dienstamt, aber auch göttliche oder kirchliche Anordnung auf
prophetisches, königliches und priesterli- auer eingerichtet ist und der Wahrneh-
ches Amt Jesu Christi, ebenso WwIe Weihe- INUNg eiInNnes geistlichen Zweckes Cdient“
amLt, Priesteramt, Bischofsamt, Papstamt (C 145 CIC) Aus dieser Definition geht
VO  b Amt wird In der katholischen Kirche klar hervor, dass ZW jedes Kirchenamt
In Sahnz unterschiedlichen Zusammen- e1in lenst 1st, der einen geistlichen Zweck
hängen und mıt grundlegend verschiede- verfolgt, nicht aber schon jeder 1enst SOl-

cher Art e1in Kirchenamt 1sT. Der Nntier-Hen NnhNalten gesprochen. Oft wird auch
Cie Paarformel „Dienste und Amter“ VCI- schied zwischen Amt und 1enst In der
wendet. Was ist also e1in Amt In der KIr- Kirche ist Clas Krıterium der Dauerhaftig-
che? Wle unterscheidet CS sich VO  b einem keit. Denn e1in kirchlicher 1enst kann e1InN-
1enst In der Kirche? Und WwI1Ie ist CS welter malig oder 1Ur vorübergehend Se1IN (z.B

denken? 1esen Fragen gilt CS 1M Fol- Predigtdienst, Besuchsdienst, l1enst In der
genden nachzugehen. Sakramentenvorbereitung), ein Amt ist cla-

e1in auf auer eingerichteter l1enst
mıt bestimmten Rechten und i1chten

Fın dauerhaftter Dienst mıit (z.B Pfarramt, Bischofsamt). Wer er
geistlicher Zielsetzung z7,. 5 auf auer mıt dem 1enst des Lek-
dıe kırchenrechtlichen rund- {[OFrS oder der Kommunionhelferin eauf-

zu kırchlichen Armıt ist Ooder den 1enst des (jemeinde-
referenten oder der Religionslehrerin aUsS-

Dem ema des kirchlichen Amtes ist 1M üubt, hat e1in kirchliches Amt inne, auch
kirchlichen Gesetzbuch, dem eX Url1s WenNnn Cie Tätigkeit als „Dienst“ bezeichnet
Canonicı VO  b 1983 m  I! CIC) ein usführ- WITCL Ebenso sind solche Berufe In der KIır-
licher Passus gewidmet. Aus diesen ber che WIE Cie des Richters, der Ordinarlatsrä-

kirchlichen Rechtsbestimmungen (CC Un, des Abteilungsleiters, der Ehebandver-
145 —196) sind olgende Aspekte besonders teidigerin, des Kirchenanwaltes, der Theo-
hervorzuheben: logieprofessorin eindeutig Kirchen-

amter, unabhängig davon, b S1€ betitelt
werden Ooder nicht. arum hier mıt VOoOr-a) Definition 16€| VO  u „Diensten‘ VO  b „Amtern“

Gleich Beginn wird Clas kirchliche Amt Cie Rede ist, äng ohl damıit INEN,
definiert als „Jedweder lenst, der Uurc Class der USAadruc. „Dienst“ oft als Syno-
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Das kirchliche Amt in seiner Vielfalt entdecken 
und für ein kooperatives Miteinander nutzen!
Ein Plädoyer aus kirchenrechtlicher Sicht

Hochamt, Lehramt, Dienstamt, aber auch 

prophetisches, königliches und priesterli-

ches Amt Jesu Christi, ebenso wie Weihe-

amt, Priesteramt, Bischofsamt, Papstamt – 

von Amt wird in der katholischen Kirche 

in ganz unterschiedlichen Zusammen-

hängen und mit grundlegend verschiede-

nen Inhalten gesprochen. Oft wird auch 

die Paarformel „Dienste und Ämter“ ver-

wendet. Was ist also ein Amt in der Kir-

ch e? Wie unterscheidet es sich von einem 

Dienst in der Kirche? Und wie ist es weiter 

zu denken? Diesen Fragen gilt es im Fol-

genden nachzugehen.

1 Ein dauerhafter Dienst mit 
geistlicher Zielsetzung – 
die kirchenrechtlichen Grund-
aussagen zum kirchlichen Amt

Dem Thema des kirchlichen Amtes ist im 

kirchlichen Gesetzbuch, dem Codex Iuris 

Canonici von 1983 (= CIC) ein ausführ-

licher Passus gewidmet. Aus diesen über 

50 kirchlichen Rechtsbestimmungen (cc. 

145  –196) sind folgende Aspekte besonders 

hervorzuheben:

a) Defi nition

Gleich zu Beginn wird das kirchliche Amt 

definiert als „jedweder Dienst, der durch 

göttliche oder kirchliche Anordnung auf 

Dauer eingerichtet ist und der Wahrneh-

mung eines geistlichen Zweckes dient“ 

(c. 145 § 1 CIC). Aus dieser Definition geht 

klar hervor, dass zwar jedes Kirchenamt 

ein Dienst ist, der einen geistlichen Zweck 

verfolgt, nicht aber schon jeder Dienst sol-

cher Art ein Kirchenamt ist. Der Unter-

schied zwischen Amt und Dienst in der 

Kirche ist das Kriterium der Dauerhaftig-

keit. Denn ein kirchlicher Dienst kann ein-

malig oder nur vorübergehend sein (z. B. 

Predigtdienst, Besuchsdienst, Dienst in der 

Sakramentenvorbereitung), ein Amt ist da-

gegen ein auf Dauer eingerichteter Dienst 

mit bestimmten Rechten und Pflichten 

(z. B. Pfarramt, Bischofsamt). Wer daher 

z. B. auf Dauer mit dem Dienst des Lek-

tors oder der Kommunionhelferin beauf-

tragt ist oder den Dienst des Gemeinde-

referenten oder der Religionslehrerin aus-

übt, hat ein kirchliches Amt inne, auch 

wenn die Tätigkeit als „Dienst“ bezeichnet 

wird. Ebenso sind solche Berufe in der Kir-

che wie die des Richters, der Ordinariatsrä-

tin, des Abteilungsleiters, der Ehebandver-

teidigerin, des Kirchenanwaltes, der Theo-

logieprofessorin u. a. eindeutig Kirchen-

ämter, unabhängig davon, ob sie so betitelt 

werden oder nicht. Warum hier mit Vor-

liebe von „Diensten“ statt von „Ämtern“ 

die Rede ist, hängt wohl damit zusammen, 

dass der Ausdruck „Dienst“ oft als Syno-
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NY] für das aikale Amt ıIn ebung ZU. 7, 5 jemand vorübergehend den 1enst
klerikalen Amt verstanden wircl. \ 1ese der Lektorin wahrnimmt oder längerfris-
Verwendung VO  b „Dienst“ als Umschrei- t1g Clas Amt des Lektors ausubt. Ebenso ist
bung des aılıkalen Amtes ist jedoch keines- nicht mehr VO 1enst des Religionsleh-
WCS9S schlüssig, cla auch Clas klerikale Amt TeIs und der Theologieprofessorin
oft als „Dienst“ bezeichnet wird, Ja SOSar den, sondern VO Amt der Religionslehre-
mıt Orlıebe als „Dienstamt” charakteri- rn, des Theologieprofessors, der Pastoral-
S1er WwIrcl. Der USAadruc. „Dienstamt” ist referentin und des (jemeindeassistenten.
aber e1in Pleonasmus: denn definitionsge-
mä{fß ist jedes Amt e1in 1enst C) aıen als kırchliche Amtstragerinnen

Wle Cie bisherigen Überlegungen bereitsInkonsequente AusdrucksweIise eulillic. emacht aben, ist als kirchli-
DIe amterrechtlichen Bestimmungen sind ches Amt nicht 1Ur der geistliche 1enst
VO  b einer mangelnden Stringenz In der des Klerikers verstehen, sondern jeder
Ausdrucksweise epragt. So wird In der dauerhaft eingerichtete lenst, der einen
Grundlagendefinition des 145 CI geistlichen Zweck verfolgt, unabhängig Cla-
„Amt” mıt „officium” und „Dienst“ mıt VOI, b VO  b einem erıker oder VO  b e1-
„MUunus” umschrieben. Im Folgenden wird N alen wahrgenommen WIrcl. Dem-
dann aber QUCI Urc das kirchliche (Je- entsprechend wird auch innerhalb des Ka-
setzbuch „MUNus” oft In der unspezifi- talogs der „Pflichten und Rechte der Lal-
schen Bedeutung VO  b „Aufgabe” VeI well- en  C6 (CC 224231 CIC) explizit hervorge-

en,;, Class alen mıt kirchlichen Amterndet, während „Dienst“ mıt dem Begriff
„ministerium” wiedergegeben WIrcl. Als betraut werden können (C 225 CIC) er-
weltere Inkonsequenz kann SCHHEISLIC. ings gilt kirchenrechtlich auch, dass Lal-
gal jeder der drei Ausdrücke „officıum nicht alle Amter In der Kirche wahr-
„ministerium” und „MUNus” Cie Bedeu- nehmen können, sondern VO  b den Am-
Lung des anderen annehmen, sobald Cie tern ausgeschlossen Sind, Cie den EMmPp-
egriffe nicht INECN, sondern einzeln fang der Weihe gebunden Sind. Denn der
verwendet werden. kirchliche Gesetzgeber hat klar und e1InN-

1eses rechtssprachliche Durcheinan- deutig festgelegt, dass e1in Amt der umfas-
der des kirchlichen Gesetzbuches I1US$S senden Seelsorge Cie Priesterweihe VOTaus-

bedingt beseitigt werden. Es geht nicht (C 15() CIC) und Amter mıt der Aus-
dass der kirchliche Gesetzgeber SseINe e1gE- übung VO  u Weihe- und Leitungsgewalt 1Ur

1E Begriffsbestimmung nicht beachtet. S1e erıker ausuüuben können (C 74 S 1 CIC)
I1US$S innerhalb des Gesetzbuches eben-

konsequent angewendet werden WwI1Ie bel Kırchlicher Sendungsauftragder Bezeichnung der verschiedenen rch- als Voraussetzunglichen Tätigkeiten ach dem „WOo
Amt drın ist, I1US$S auch Amt draufstehen!“ Unabdingbare Voraussetzung ZUFK Über-
Deshalb ist künftig unterscheiden, b nahme eiInNnes kirchlichen Amtes ist e1in SPC-

Vgl Gishert Greshake, Ämt, theologischer Begriff. Amlter Uun: lenste, 1N: LIh ),
554 -555, hier 555
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nym für das laikale Amt in Abhebung zum 

klerikalen Amt verstanden wird.1 Diese 

Verwendung von „Dienst“ als Umschrei-

bung des laikalen Amtes ist jedoch keines-

wegs schlüssig, da auch das klerikale Amt 

oft als „Dienst“ bezeichnet wird, ja sogar 

mit Vorliebe als „Dienstamt“ charakteri-

siert wird. Der Ausdruck „Dienstamt“ ist 

aber ein Pleonasmus; denn definitionsge-

mäß ist jedes Amt ein Dienst.

b) Inkonsequente Ausdrucksweise

Die ämterrechtlichen Bestimmungen sind 

von einer mangelnden Stringenz in der 

Ausdrucksweise geprägt. So wird in der 

Grundlagendefinition des c. 145 CIC 

„Amt“ mit „officium“ und „Dienst“ mit 

„munus“ umschrieben. Im Folgenden wird 

dann aber quer durch das kirchliche Ge-

setzbuch „munus“ oft in der unspezifi-

schen Bedeutung von „Aufgabe“ verwen-

det, während „Dienst“ mit dem Begriff 

„ministerium“ wiedergegeben wird. Als 

weitere Inkonsequenz kann schließlich so-

gar jeder der drei Ausdrücke „officium“, 

„ministerium“ und „munus“ die Bedeu-

tung des anderen annehmen, sobald die 

Begriffe nicht zusammen, sondern einzeln 

verwendet werden.

Dieses rechtssprachliche Durcheinan-

der des kirchlichen Gesetzbuches muss un-

bedingt beseitigt werden. Es geht nicht an, 

dass der kirchliche Gesetzgeber seine eige-

ne Begriffsbestimmung nicht beachtet. Sie 

muss innerhalb des Gesetzbuches eben-

so konsequent angewendet werden wie bei 

der Bezeichnung der verschiedenen kirch-

lichen Tätigkeiten – nach dem Motto: „Wo 

Amt drin ist, muss auch Amt draufstehen!“ 

Deshalb ist künftig zu unterscheiden, ob 

1 Vgl. Gisbert Greshake, Amt, theologischer Begriff . IX. Ämter und Dienste, in: LTh K 1 (31999), 
554 – 555, hier: 555.

z. B. jemand vorübergehend den Dienst 

der Lektorin wahrnimmt oder längerfris-

tig das Amt des Lektors ausübt. Ebenso ist 

nicht mehr vom Dienst des Religionsleh-

rers und der Theologieprofessorin zu re-

den, sondern vom Amt der Religionslehre-

rin, des Theologieprofessors, der Pastoral-

referentin und des Gemeindeassistenten.

c) Laien als kirchliche AmtsträgerInnen

Wie die bisherigen Überlegungen bereits 

deutlich gemacht haben, ist als kirchli-

ches Amt nicht nur der geistliche Dienst 

des Klerikers zu verstehen, sondern jeder 

dauerhaft eingerichtete Dienst, der einen 

geistlichen Zweck verfolgt, unabhängig da-

von, ob er von einem Kleriker oder von ei-

nem Laien wahrgenommen wird. Dem-

entsprechend wird auch innerhalb des Ka-

talogs der „Pflichten und Rechte der Lai-

en“ (cc. 224  – 231 CIC) explizit hervorge-

hoben, dass Laien mit kirchlichen Ämtern 

betraut werden können (c. 228 CIC). Aller-

dings gilt kirchenrechtlich auch, dass Lai-

en nicht alle Ämter in der Kirche wahr-

nehmen können, sondern von den Äm-

tern ausgeschlossen sind, die an den Emp-

fang der Weihe gebunden sind. Denn der 

kirchliche Gesetzgeber hat klar und ein-

deutig festgelegt, dass ein Amt der umfas-

senden Seelsorge die Priesterweihe voraus-

setzt (c. 150 CIC) und Ämter mit der Aus-

übung von Weihe- und Leitungsgewalt nur 

Kleriker ausüben können (c. 274 §1 CIC).

d) Kirchlicher Sendungsauftrag 
als Voraussetzung

Unabdingbare Voraussetzung zur Über-

nahme eines kirchlichen Amtes ist ein spe-

Demel / Das kirchliche Amt in seiner Vielfalt entdecken
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1jeller kirchlicher Sendungsauftrag, der als dern repräsentleren Cie Person Jesu
kanonische Amtsübertragung bezeichnet Christi und setizen S1€ dadurch gegeNWar-
wird (C 146 CIC) Er kann In unterschied- t1g, und ZW ar nicht Ta ihrer Funktion,
lichen Formen erfolgen WwI1Ie Urc Be- sondern aft ihrer Weihe.
auftragung, Zulassung, Einsetzung, Be- Eın Leitungsamt In der Kirche be-
stätigung einer Wahl Ooder Erteilung einer inhaltet er ber den soz1lalen Aspekt
efugnis. Demzufolge ubt die Vorsıtzen- VO  b Leitung hinaus immer auch den reli-
de des Pfarrgemeinderates Ooder der Hel- giös-geistlichen Aspekt, ESUS Christus, Clas
fer In der Sakramentenvorbereitung einen aup der Kirche, vergegenwärtigen.
1enst aUs, hat aber kein Amt inne, cla S1E Anders gesagt Eın kirchliches Leiıtungsamt
für ihren 1enst keinen kirchenamtlichen ist umfassend VO  b der SaNzZcCh Person
Sendungsauftrag erhalten aben; der VOoOr- Jesu Christi her epragt. Deshalb kommt
siıtzende des DIOzesanrats hat dagegen e1in den Nnhabern VO  b Leiıtungsämtern Cie E1IN-
Amt inne, cla SsSeine Wahl Urc. den 107e- heit und Ganzheit des dreifachen 1ens-
sanbischofbestätigt werden I1USS tes Jesu Christi (Verkündigung, Heiligung,

eitung während die anderen Glieder
der Kirche In Je eigener und gestufter Wel-

Armıt Ist NIC gleıich Armıt der SC „NUur cdaran teilhaben Insgesamt las-
gestufte Zugang zu Armıt als SCI1 sich drei Stufen der eilhabe voneimnan-
rechtliche onNsequenz seiıner der bheben (1.) Cie allgemeine eilhabe
sakramentalen Verankerung Ta aule und Firmung, (2.) Cie autOor1la-

tIve eilhabe aft aule, Fiırmung und kir-
Katholische Kirche versteht sich als Heils- chenamtlicher Sendung, und (3.) Cie
sakrament, als Instrument (,ottes ZUFK Ver- der eilhabe der Autorität Christi Ta
wirklichung des Heils In der Welt, WIE C4 aule, Fiırmung und Weihe mıt
ESUS Christus verkündet und gelebt hat. einer kirchenamtlichen Sendung
Demzufolge ist Cie Person Jesu Christi Be- Einheit und Ganzheit bedeutet nicht,

dass Cie Tlester und Ischole alle Cie mıtzugspunkt jedes AÄAmltes In der katholischen
Kirche. TELNC diese Bezugnahme auf ihrem Leitungsamt verbundenen 1eNSs-
ESUS Christus hinsichtlich ihrer ntens1- und Amter selbst ausuben sollen und
tat unterschiedlich aUS Während S1€ 7, 5 Mussen, ohl aber, dass S1e für deren (GJe-
beim Amt des Okonomen eher implizit währleistung und Ausführung In ihrem
SsSein kann, I1US$S S1E beim Amt der Religi- Kompetenzbereich die (Letzt-)Verant-
onslehrerin explizit SC1IN. Nicht 1Ur aUsS- wortiung Lragen und alle einzelnen 1eNns-
drückliche Bezugnahme, sondern aUsS- und Amter einer Einheit11-

drückliche Bezugnahme In gröfstmögli- führen sollen und mMuUusSsen. 1e8ses Amt der
cher Dichte, nämlich mıt der SaNzen Per- Letztverantwortung und Zusammenfüh-
S O1Il1, ist SCcCHhHEISLIC. für Cie zentralen Am- LUuNng ZUTFK Einheit findet ıIn der eler der
ter, die Schlüsselämter der katholischen Eucharistie seiInen sakramentalen und cla-
Kirche, erforderlich. Dazu zählen Cie Le1l- her Cdichtesten USdruc. Das el „Der
tungsamter der Kirche WIE S1E Papst, |ME besondere 1enst des Priesters bel der Eu-
SC und Pfiarrer zukommen. DIe nha- charistie I1US$S VO  b seiInem 1enst der

Einheit der Kirche her verstanden WECI -ber dieser Leitungsämter nehmen nicht
1Ur explizit auf ESUS Christus eZUg, SO1I1- den Nur dadurch entgeht die priesterli-
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zieller kirchlicher Sendungsauftrag, der als 

kanonische Amtsübertragung bezeichnet 

wird (c. 146 CIC). Er kann in unterschied-

lichen Formen erfolgen wie z. B. durch Be-

auftragung, Zulassung, Einsetzung, Be-

stätigung einer Wahl oder Erteilung einer 

Befugnis. Demzufolge übt die Vorsitzen-

de des Pfarrgemeinderates oder der Hel-

fer in der Sakramentenvorbereitung einen 

Dienst aus, hat aber kein Amt inne, da sie 

für ihren Dienst keinen kirchenamtlichen 

Sendungsauftrag erhalten haben; der Vor-

sitzende des Diözesanrats hat dagegen ein 

Amt inne, da seine Wahl durch den Diöze-

sanbischof bestätigt werden muss.

2 Amt ist nicht gleich Amt – der 
gestufte Zugang zum Amt als 
rechtliche Konsequenz seiner 
sakramentalen Verankerung

Katholische Kirche versteht sich als Heils-

sakrament, als Instrument Gottes zur Ver-

wirklichung des Heils in der Welt, wie es 

Jesus Christus verkündet und gelebt hat. 

Demzufolge ist die Person Jesu Christi Be-

zugspunkt jedes Amtes in der katholischen 

Kirche. Freilich fällt diese Bezugnahme auf 

Jesus Christus hinsichtlich ihrer Intensi-

tät unterschiedlich aus. Während sie z. B. 

beim Amt des Ökonomen eher implizit 

sein kann, muss sie beim Amt der Religi-

onslehrerin explizit sein. Nicht nur aus-

drückliche Bezugnahme, sondern aus-

drückliche Bezugnahme in größtmögli-

cher Dichte, nämlich mit der ganzen Per-

son, ist schließlich für die zentralen Äm-

ter, die Schlüsselämter der katholischen 

Kirche, erforderlich. Dazu zählen die Lei-

tungsämter der Kirche wie sie Papst, Bi-

schof und Pfarrer zukommen. Die Inha-

ber dieser Leitungsämter nehmen nicht 

nur explizit auf Jesus Christus Bezug, son-

dern repräsentieren die ganze Person Jesu 

Christi und setzen sie dadurch gegenwär-

tig, und zwar nicht kraft ihrer Funktion, 

sondern kraft ihrer Weihe.

Ein Leitungsamt in der Kirche be-

inhaltet daher über den sozialen Aspekt 

von Leitung hinaus immer auch den reli-

giös-geistlichen Aspekt, Jesus Christus, das 

Haupt der Kirche, zu vergegenwärtigen. 

Anders gesagt: Ein kirchliches Leitungsamt 

ist stets umfassend von der ganzen Person 

Jesu Christi her geprägt. Deshalb kommt 

den Inhabern von Leitungsämtern die Ein-

heit und Ganzheit des dreifachen Diens-

tes Jesu Christi (Verkündigung, Heiligung, 

Leitung) zu, während die anderen Glieder 

der Kirche in je eigener und gestufter Wei-

se „nur“ daran teilhaben. Insgesamt las-

sen sich drei Stufen der Teilhabe voneinan-

der abheben: (1.) die allgemeine Teilhabe 

kraft Taufe und Firmung, (2.) die autorita-

tive Teilhabe kraft Taufe, Firmung und kir-

chenamtlicher Sendung, und (3.) die Fülle 

der Teilhabe an der Autorität Christi kraft 

Taufe, Firmung und Weihe zusammen mit 

einer kirchenamtlichen Sendung.

Einheit und Ganzheit bedeutet nicht, 

dass die Priester und Bischöfe alle die mit 

ihrem Leitungsamt verbundenen Diens-

te und Ämter selbst ausüben sollen und 

müssen, wohl aber, dass sie für deren Ge-

währleistung und Ausführung in ihrem 

Kompetenzbereich die (Letzt-)Verant-

wortung tragen und alle einzelnen Diens-

te und Ämter zu einer Einheit zusammen-

führen sollen und müssen. Dieses Amt der 

Letztverantwortung und Zusammenfüh-

rung zur Einheit findet in der Feier der 

Eucharistie seinen sakramentalen und da-

her dichtesten Ausdruck. Das heißt: „Der 

besondere Dienst des Priesters bei der Eu-

charistie muss von seinem Dienst an der 

Einheit der Kirche her verstanden wer-

den. Nur dadurch entgeht die priesterli-

Demel / Das kirchliche Amt in seiner Vielfalt entdecken
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che Konsekration der Gefahr eiInNnes aqausgesagt. Überhaupt bleiben bei der Be-
ischen Missverständnisses. “* Um dieser trachtung der weihesakramentalen ule
Gefahr bereits auf der Textebene e- des Diakonats mehr Fragen en als Ant-
hen, verwendet clas IL Vatikanische KOon- worten egeben werden. Denn das Diako-
711 WwI1Ie das kirchliche Gesetzbuch für die nenamt hat kein spezifisches Profil erhal-
deutsche Bezeichnung „Priester” 1M La- ten, sondern umfasst ach dem
teinischen bevorzugt den USdruc. „PICS- Tätigkeiten, Cie auch e1in ale wahrneh-
byt C6 (Altester, Vorsteher) und nicht 3 5d- IHNen kann, angefangen VO  b den verschie-
cerdos” (kultischer Priester). „Dadurch denen Formen der Verkündigung, der Le1l-
soll ausgedrückt werden, dass der pries- Lung VO  b Wort- und Gebetsgottesdiensten,
terliche 1enst nicht auf kultische Funk- der Gabenbereitung und Austeilung der
ti1onen beschränkt werden darf, sondern Kkommunılon bis hiın ZUTFK Beerdigung, Tauf-
sich VOL em 1M biblischen Amt des 35  1- spendung, Eheassistenz und Mitwirkung
testen‘“ Dbzw. des Vorstehers einer (Jemeln- bel der usübung der Hırtensorge In e1-
de Dbzw. Pfiarrei wiedererkennen soll. C Her Pfiarrel. Obwohl also der Diakon kraft

der sakramentalen Weihe ZU. erıker-
stand gehört, hat CI keine spezifisch erl-

Das eıneam n gestufter kale Vollmacht, cla alle Cie iıhm zugeschrie-
benen DIienste und Amter auch VO  b Lal-Form mehr theologıisch-recht-

IC nfragen un Unklarheıiten wahrgenommen werden können, teils
als Antworten un Osungen Ta aule und Firmung, teils aft Tau-

fe, Fiırmung und besonderer Beauftragung.
Leitungsämter In der Kirche sind Wel- BIs heute sind Zzwel entscheiden-
heämter. Grundlage des Weiheamtes ist de Fragen theologisch und Cdamıt auch
das Weihesakrament, Clas gemä: 1008 kirchenrechtlich nicht eklärt: Beruht Cie
auf göttlicher Einsetzung beruht und laut Dreigliedrigkeit des Weihesakramentes

1009 CGCIC Cie drei rdnungen des Ep1- und Cdamıt Cie Zuordnung des Presbyterats
und Diakonats ZU. Weihesakrament aufskopats, Presbyterats und Diakonats

fasst. Im Kontext dieser beiden Rechtsnor- rein kirchlichem DZw. menschlichem Recht
IHNen fallen drei Details auf: und ist CS Cdamıt veränderbar, kann C4 also

Es wird ZW ar Clas Weihesakrament auch rückgängig emacht werden? Oder
insgesamt auf „göttliche Weisung” zurück- geht CS auf göttliches Recht zurück und SC
eführt (C 1008; vgl auch 207 CIC), hört CS Cdlamıit ZU. unwandelbaren ern-
nicht aber jede einzelne Weihestutfe. Der bestand der katholischen Kirche? Und ist
Gesetzgeber bezeichnet nämlich In 1009 Cie Zulassung ZU. Diakonat unabding-
CI den Episkopat, Presbyterat und D1Ia- bar mıt der ZUFK T1lesTer- und Bischofswei-
konat nicht als sakramentale Stufen oder he verknüpft oder nicht? ach dem gelten-
Ta des Weihesakramentes, sondern 1Ur den Recht der lateinischen Kirche ist eine
Sgahz en als „Weihen untrennbare Verbindung der drei Weihe-

Es wird nichts ber die Zuordnung stufen hinsichtlich des Geschlechtes SCHC-
und Abgrenzung der drei Weihestufen ben, aber nicht 1M 1INDI1IC auf den ZOli-

Walter Kasper, Glaube un: Geschichte, Maınz 1970, 364
Medard Kehl, Keizwort Gemeindezusammenlegung. Theologische Überlegungen, 1n timmen
der e1t 2725 2007), 316 -—-329; hier 324
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che Konsekration der Gefahr eines ma-

gischen Missverständnisses.“2 Um dieser 

Gefahr bereits auf der Textebene zu entge-

hen, verwendet das II. Vatikanische Kon-

zil wie das kirchliche Gesetzbuch für die 

deutsche Bezeichnung „Priester“ im La-

teinischen bevorzugt den Ausdruck „pres-

byter“ (Ältester, Vorsteher) und nicht „sa-

cerdos“ (kultischer Priester). „Dadurch 

soll ausgedrückt werden, dass der pries-

terliche Dienst nicht auf kultische Funk-

tionen beschränkt werden darf, sondern 

sich vor allem im biblischen Amt des „Äl-

testen“ bzw. des Vorstehers einer Gemein-

de bzw. Pfarrei wiedererkennen soll.“3

3 Das Weiheamt in gestufter 
Form – mehr theologisch-recht-
liche Anfragen und Unklarheiten 
als Antworten und Lösungen

Leitungsämter in der Kirche sind Wei-

heämter. Grundlage des Weiheamtes ist 

das Weihesakrament, das gemäß c. 1008 

auf göttlicher Einsetzung beruht und laut 

c. 1009 CIC die drei Ordnungen des Epi-

skopats, Presbyterats und Diakonats um-

fasst. Im Kontext dieser beiden Rechtsnor-

men fallen drei Details auf:

1) Es wird zwar das Weihesakrament 

insgesamt auf „göttliche Weisung“ zurück-

geführt (c. 1008; vgl. auch c. 207 § 1 CIC), 

nicht aber jede einzelne Weihestufe. Der 

Gesetzgeber bezeichnet nämlich in c. 1009 

CIC den Episkopat, Presbyterat und Dia-

konat nicht als sakramentale Stufen oder 

Grade des Weihesakramentes, sondern nur 

ganz offen als „Weihen“.

2) Es wird nichts über die Zuordnung 

und Abgrenzung der drei Weihestufen 

2 Walter Kasper, Glaube und Geschichte, Mainz 1970, 364.
3 Medard Kehl, Reizwort Gemeindezusammenlegung. Th eologische Überlegungen, in: Stimmen 

der Zeit 225 (2007), 316  – 329; hier: 324.

ausgesagt. Überhaupt bleiben bei der Be-

trachtung der weihesakramentalen Stufe 

des Diakonats mehr Fragen offen als Ant-

worten gegeben werden. Denn das Diako-

nenamt hat kein spezifisches Profil erhal-

ten, sondern umfasst nach dem CIC/1983 

Tätigkeiten, die auch ein Laie wahrneh-

men kann, angefangen von den verschie-

denen Formen der Verkündigung, der Lei-

tung von Wort- und Gebetsgottesdiensten, 

der Gabenbereitung und Austeilung der 

Kommunion bis hin zur Beerdigung, Tauf-

spendung, Eheassistenz und Mitwirkung 

bei der Ausübung der Hirtensorge in ei-

ner Pfarrei. Obwohl also der Diakon kraft 

der sakramentalen Weihe zum Kleriker-

stand gehört, hat er keine spezifisch kleri-

kale Vollmacht, da alle die ihm zugeschrie-

benen Dienste und Ämter auch von Lai-

en wahrgenommen werden können, teils 

kraft Taufe und Firmung, teils kraft Tau-

fe, Firmung und besonderer Beauftragung.

3) Bis heute sind zwei entscheiden-

de Fragen theologisch und damit auch 

kirchenrechtlich nicht geklärt: Beruht die 

Dreigliedrigkeit des Weihesakramentes 

und damit die Zuordnung des Presbyterats 

und Diakonats zum Weihesakrament auf 

rein kirchlichem bzw. menschlichem Recht 

und ist es damit veränderbar, kann es also 

auch rückgängig gemacht werden? Oder 

geht es auf göttliches Recht zurück und ge-

hört es damit zum unwandelbaren Kern-

bestand der katholischen Kirche? Und ist 

die Zulassung zum Diakonat unabding-

bar mit der zur Priester- und Bischofswei-

he verknüpft oder nicht? Nach dem gelten-

den Recht der lateinischen Kirche ist eine 

untrennbare Verbindung der drei Weihe-

stufen hinsichtlich des Geschlechtes gege-

ben, aber nicht im Hinblick auf den Zöli-
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bat; denn einerseılts ist Cie Frau VO  u en SCIT Piarrei eitet, ohne dass dieser Tliester
Weihestufen ausgeschlossen (C 1024 CIC), der Pfiarrer dieser Piarrei 1st, wenngleich CI

andererseits kann e1in verheirateter Mann mıt den Vollmachten und Befugnissen e1-
ZU. Ständigen Diakon geweiht werden Ne$s Pfarrers ausgestattet ist. Das el also
(C 207 1. V.m 266:; 1031 CIC) Beide konkret gesprochen: Eın Diözesanbischof
Rechtsnormen berufen sich nicht auf gOLt- kann einen alen mıt fast en 1ensten
liches Recht und Amtern eiInNnes Pfarrers beauftragen;

AUSSCHÖMMEN sind lediglich Cie drei
Cie Priesterweihe gebundenen DIienste und
Amter: der Eucharistiefeier vorzustehenaı:enam un Seelsorge das

Zuviel un zugleic ZuwenIg (C “ CIC), Clas Bufssakrament (C 965
rec  lıchem Fortschri CIC) und Cie Krankensalbung penden

(C 1003 CIC)
ach dem theologischen und rec  1Ichen Aus theologisch-rechtlicher 1C. ist
KOonzept der katholischen Kirche gilt, dass diese egelung des 51/ CI der Ver-
alen ZW ar einzelne Dienste und Amter der such der Quadratur des Krelises, Cie enNT-

Seelsorge wahrnehmen können, nicht aber weder viel oder wenI1g theolo-
Cie Seelsorge als (3anze. Denn Cie Aus- gisch-rechtlichem Fortschritt nthält. / u
übung der umfassenden Seelsorge ist viel deshalb, weil Cie Cie Priesterwel-
Cie Priesterweihe gebunden (C 15() CIC) he gebundene Seelsorge In ulle, also Cie
Der Zusammenhang zwischen umfassen- Hırtensorge ZWaar 1Ur In Ausnahmesi-
der Seelsorge und Priesterweihe kommt tuatiıonen akTtısc. einem alen über-
Tellen: 1M Bildbegriff der Hırtensorge Lragen wird und damıit der ale praktisch
ZU. USdrucK, der VOLr em In den kir- ZU. Leılter der Pfarrseelsorge wird, auch
chenrechtlichen Bestimmungen ZUFK Pfiar- WenNnn Cles rein rechtlich dem Tiliestier
rel als Synonym für Cie Seelsorge 1M geschrieben WwIrcl. / u Wen1g, weil Cie T1eS-
fassenden Sınn verwendet WITCL So wird terweihe weiterhin Cie Zzwel Vorausset-
7, 5 In 519 CI betont, dass der Pfiar- ZUNSCH gebunden bleibt männliches (Je-
Ter die Hirtensorge für Cie iıhm anverirau- ScCHhIecC und Zölibat, dass verheirate-

Pfiarrei wahrnimmt, „wobeil ach Mafß- ten annern und (un-)verheirateten Frau-
gabe des Rechts auch andere Tliester und Cie Priesterweihe und Cdamıt Clas Le1l-
Diakone mitwirken SOWI1eE alen mithelfen.” In nicht übertragen WEI -

1eser Grundsatz, dass alen bel der den kann.
Hiırtensorge lediglich „mithelfen aDCI Miıt diesem Zuviel und Zuwenig
nicht WwI1Ie Tlestier und Diakone „MILtWIr- gleich kann aber Cie se1t einigen ahrzehn-
ken können, I1US$S allerdings dann nicht ten viel zi.ierte „kooperatıve Pastoral“ DbzZzw.
eingehalten werden, WenNnn Priesterman- Cie neuerdings verkündete Zauberforme
ge] besteht Denn für diese Notsıtuation ist VO „Gemeinsam-Kirche-Sein‘ nicht SC
ach 51/ CI Cie egelung VOÖII - lingen. Denn die kooperative Pastoral DZw.
gesehen, dass dann der jeweilige 107zesan- Clas Gemeinsam-Kirche-Sein braucht SC
bischof auch einen alen der usübung nügend Tlesiter. Oder anders gesagt KO-
der Hırtensorge beteiligen kann. er- operative Pastoral DbzZzw. gemeinsam KIır-
ings I1US$S alur zugleic einen T1eS- che Selin und Priestermangel können nicht
ter bestimmen, der Cie Hirtensorge In Cle- wirklich zusammengehen; „SONS besteht
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bat; denn einerseits ist die Frau von allen 

Weihestufen ausgeschlossen (c. 1024 CIC), 

andererseits kann ein verheirateter Mann 

zum Ständigen Diakon geweiht werden 

(c. 207 § 1 i.V.m. c. 266; c. 1031 CIC). Beide 

Rechtsnormen berufen sich nicht auf gött-

liches Recht.

4 Laienamt und Seelsorge – das 
Zuviel und zugleich Zuwenig 
an rechtlichem Fortschritt

Nach dem theologischen und rechtlichen 

Konzept der katholischen Kirche gilt, dass 

Laien zwar einzelne Dienste und Ämter der 

Seelsorge wahrnehmen können, nicht aber 

die Seelsorge als Ganze. Denn die Aus-

übung der umfassenden Seelsorge ist an 

die Priesterweihe gebunden (c. 150 CIC). 

Der Zusammenhang zwischen umfassen-

der Seelsorge und Priesterweihe kommt 

treffend im Bildbegriff der Hirtensorge 

zum Ausdruck, der vor allem in den kir-

chenrechtlichen Bestimmungen zur Pfar-

rei als Synonym für die Seelsorge im um-

fassenden Sinn verwendet wird. So wird 

z. B. in c. 519 CIC betont, dass der Pfar-

rer die Hirtensorge für die ihm anvertrau-

te Pfarrei wahrnimmt, „wobei nach Maß-

gabe des Rechts auch andere Priester und 

Diakone mitwirken sowie Laien mithelfen.“

Dieser Grundsatz, dass Laien bei der 

Hirtensorge lediglich „mithelfen“, aber 

nicht wie Priester und Diakone „mitwir-

ken“ können, muss allerdings dann nicht 

eingehalten werden, wenn Priesterman-

gel besteht. Denn für diese Notsituation ist 

nach c. 517 § 2 CIC u. a. die Regelung vor-

gesehen, dass dann der jeweilige Diözesan-

bischof auch einen Laien an der Ausübung 

der Hirtensorge beteiligen kann. Aller-

dings muss er dafür zugleich einen Pries-

ter bestimmen, der die Hirtensorge in die-

ser Pfarrei leitet, ohne dass dieser Priester 

der Pfarrer dieser Pfarrei ist, wenngleich er 

mit den Vollmachten und Befugnissen ei-

nes Pfarrers ausgestattet ist. Das heißt also 

konkret gesprochen: Ein Diözesanbischof 

kann einen Laien mit fast allen Diensten 

und Ämtern eines Pfarrers beauftragen; 

ausgenommen sind lediglich die drei an 

die Priesterweihe gebundenen Dienste und 

Ämter: der Eucharistiefeier vorzustehen 

(c. 900 CIC), das Bußsakrament (c. 965 

CIC) und die Krankensalbung zu spenden 

(c. 1003 CIC).

Aus theologisch-rechtlicher Sicht ist 

diese Regelung des c. 517 § 2 CIC der Ver-

such der Quadratur des Kreises, die ent-

weder zu viel oder zu wenig an theolo-

gisch-rechtlichem Fortschritt enthält. Zu 

viel deshalb, weil die an die Priesterwei-

he gebundene Seelsorge in Fülle, also die 

Hirtensorge – zwar nur in Ausnahmesi-

tuationen – faktisch einem Laien über-

tragen wird und damit der Laie praktisch 

zum Leiter der Pfarrseelsorge wird, auch 

wenn dies rein rechtlich dem Priester zu-

geschrieben wird. Zu wenig, weil die Pries-

terweihe weiterhin an die zwei Vorausset-

zungen gebunden bleibt: männliches Ge-

schlecht und Zölibat, so dass verheirate-

ten Männern und (un-)verheirateten Frau-

en die Priesterweihe und damit das Lei-

tungsamt in Fülle nicht übertragen wer-

den kann.

Mit diesem Zuviel und Zuwenig zu-

gleich kann aber die seit einigen Jahrzehn-

ten viel zitierte „kooperative Pastoral“ bzw. 

die neuerdings verkündete Zauberformel 

vom „Gemeinsam-Kirche-Sein“ nicht ge-

lingen. Denn die kooperative Pastoral bzw. 

das Gemeinsam-Kirche-Sein braucht ge-

nügend Priester. Oder anders gesagt: Ko-

operative Pastoral bzw. gemeinsam Kir-

che sein und Priestermangel können nicht 

wirklich zusammengehen; „sonst besteht 
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die Gefahr, Clas Priesteram allmählich Zum /welten mMuUusSsen Cie Tliester
Sgahz aufzulösen In alle möglichen dele- ausgewählt und entsprechend ausgebil-
gierbaren Einzelaufgaben, wobel chlie{ß- det werden, dass S1E ihr Amt der Leitung
ich 1Ur och der Eucharistievorsitz und gleichsam als Hebammenkunst der We-
die bsolutionsvollmacht für den T1eS- ckung und Förderung VO  b Charismen DbzZzw.
ter ‚reserviert eiben  a Das Priesteram der Je eigenen Seelsorgekompetenz bel den
ist dann nicht mehr presbyteral, sondern Gläubigen verstehen und ausuben m  I! PICS-
sacerdotal verengt, der Tilestier ist dann eraler Charakter des Priesteramts).
also nicht mehr wirklich Vorsteher der (Je- Beide Voraussetzungen verlangen e1-
meinschaft, sondern 1Ur für Cie kultischen Hen vernetzten Mafisnahmenkatalog. Um
ollzüge VO  b Gemeinschaften zuständig. diesen erstellen können, Ssind auch Cie

rec.  1Iıchen Regelungen ZU. Priesteram
In 1C nehmen und In der Zusam-

Kooperatıve astora nNotwen- menschau mıt welteren Grunddaten der
dige Reformen ım Amterrecht katholischen Kirche auf ihre theologische

und rechtliche Stichhaltigkeit überprü-
Kooperative Pastoral DZw. gemeinsam KIr- fen. Melines Erachtens drängen sich hierbei
che SsSein wird mehr oder weniger schlei- VOTL em rechtliche Veränderungen bei
en: Cie Identität der katholischen KIr- den Zugangsvoraussetzungen spezie. ZU.

che aushöhlen, Wenn nicht alur esorgt Priesteram und den kirchlichen 1enNns-
wird, dass Jangfristig Zzwel Voraussetzun- ten und Amtern genere auf. Auch WEnnn

sCcHh rfullt Sind: Zum einen I1US$S CS geNU- diese allein keineswegs alle TODIeme 1Öö-
gend Tliester geben, Cie nicht 1Ur für Cie SCI1 können, sind S1e aber wesentliche
liturgischen ollzüge zuständig sind, SOI1- Bestandteile eiInNnes Problemlösungspaketes:
dern In eine Gemeinschaft des (jottes-
volkes eingefügt und menschlich-geistlich Aufheben des Pflichtzölibats und TMOZ-
verwurzelt sind, dass S1E ihr Amt der Zu- ichung des Frauenpriestertums als Schutz-
sammenführung ZUFK Einheit und damıit maßnahmen
der Leiıtung wahrnehmen können.? KritikerInnen (an) der katholischen

Kirche welsen schon se1t Jahren immer

Weiterführende Lıteratur: wleder darauf hin, Class der Mangel
H Bausenhart, Das Amt ıIn der Kirche Priestern nicht auf einen Mangel T1eS-

iıne not-wendende Neubestimmung, Frel- terberufungen zurückzuführen ist, SO1I1-

burg Br.-Basel-Wien 1999 dern auf Cie Zugangsbeschränkungen
diesem Amt. Insbesondere der Pfilichtzöli-Sabine Demel (Hg.) Vergessene Amltsträ-

ger/innenf DIe Zukunft der Pastoralrefe- bat und der Ausschluss VO  b Frauen gelten
hier als quası absolute Zugangsbremsen.rentinnen und Pastoralreferenten, Frel-
Denn immer wleder ist VO  u ehemaligenburg Br.-Basel-Wien 2013

Ottmar Fuchs, Im Innersten gefährdet. Fur Priesteramtskandidaten hören, Class S1E
sich ZWaar ZU. Priesteram berufen fühlen,e1in Verhältnis VOoO  b Kirchenamt und

Gottesvolk, Innsbruck-Wien 2010 aber nicht ZU. zölibatären Leben Eben-
VO  u zahlreichen Priestern, Cie ihr T1eS-

Medard Kehl, DIie Kirche. Eıne katholische Ekklesiologie, Würzburg 442, Anm
Ebd., 444

210

die Gefahr, das Priesteramt allmählich 

ganz aufzulösen in alle möglichen dele-

gierbaren Einzelaufgaben, wobei schließ-

lich nur noch der Eucharistievorsitz und 

die Absolutionsvollmacht für den Pries-

ter ,reserviert‘ bleiben“4. Das Priesteramt 

ist dann nicht mehr presbyteral, sondern 

sacerdotal verengt, der Priester ist dann 

also nicht mehr wirklich Vorsteher der Ge-

meinschaft, sondern nur für die kultischen 

Vollzüge von Gemeinschaften zuständig.

5 Kooperative Pastoral – notwen-
dige Reformen im Ämterrecht

Kooperative Pastoral bzw. gemeinsam Kir-

che sein wird mehr oder weniger schlei-

chend die Identität der katholischen Kir-

che aushöhlen, wenn nicht dafür gesorgt 

wird, dass langfristig zwei Voraussetzun-

gen erfüllt sind: Zum einen muss es genü-

gend Priester geben, die nicht nur für die 

liturgischen Vollzüge zuständig sind, son-

dern so in eine Gemeinschaft des Gottes-

volkes eingefügt und menschlich-geistlich 

verwurzelt sind, dass sie ihr Amt der Zu-

sammenführung zur Einheit und damit 

der Leitung wahrnehmen können.5

4 Medard Kehl, Die Kirche. Eine katholische Ekklesiologie, Würzburg 42001, 442, Anm. 59.
5 Ebd., 444 f.

Zum Zweiten müssen die Priester so 

ausgewählt und entsprechend ausgebil-

det werden, dass sie ihr Amt der Leitung 

gleichsam als Hebammenkunst der We-

ckung und Förderung von Charismen bzw. 

der je eigenen Seelsorgekompetenz bei den 

Gläubigen verstehen und ausüben (= pres-

byteraler Charakter des Priesteramts).

Beide Voraussetzungen verlangen ei-

nen vernetzten Maßnahmenkatalog. Um 

diesen erstellen zu können, sind auch die 

rechtlichen Regelungen zum Priesteramt 

in Blick zu nehmen und in der Zusam-

menschau mit weiteren Grunddaten der 

katholischen Kirche auf ihre theologische 

und rechtliche Stichhaltigkeit zu überprü-

fen. Meines Erachtens drängen sich hierbei 

vor allem rechtliche Veränderungen bei 

den Zugangsvoraussetzungen speziell zum 

Priesteramt und zu den kirchlichen Diens-

ten und Ämtern generell auf. Auch wenn 

diese allein keineswegs alle Probleme lö-

sen können, so sind sie aber wesentliche 

Bestandteile eines Problemlösungspaketes:

1. Aufheben des Pflichtzölibats und Ermög-

lichung des Frauenpriestertums als Schutz-

maßnahmen

KritikerInnen (an) der katholischen 

Kirche weisen schon seit Jahren immer 

wieder darauf hin, dass der Mangel an 

Priestern nicht auf einen Mangel an Pries-

terberufungen zurückzuführen ist, son-

dern auf die Zugangsbeschränkungen zu 

diesem Amt. Insbesondere der Pflichtzöli-

bat und der Ausschluss von Frauen gelten 

hier als quasi absolute Zugangsbremsen. 

Denn immer wieder ist von ehemaligen 

Priesteramtskandidaten zu hören, dass sie 

sich zwar zum Priesteramt berufen fühlen, 

aber nicht zum zölibatären Leben. Eben-

so von zahlreichen Priestern, die ihr Pries-

Weiterführende Literatur:

Guido Bausenhart, Das Amt in der Kirche. 

Eine not-wendende Neubestimmung, Frei-

burg i. Br.–Basel–Wien 1999.

Sabine Demel (Hg.), Vergessene Amtsträ-

ger/innen? Die Zukunft der Pastoralrefe-

rentinnen und Pastoralreferenten, Frei-

burg i. Br.–Basel–Wien 2013.

Ottmar Fuchs, Im Innersten gefährdet. Für 

ein neues Verhältnis von Kirchenamt und 

Gottesvolk, Innsbruck–Wien 2010.
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Der Grundsatz VO  b der Hierarchieteramt niedergelegt aben, weil S1€ der
Zölibatspflicht gescheitert Sind. Auch etli- der Wahrheiten besagt, Class keineswegs
che verheiratete Maänner In verschiedenen alle VO  b der katholischen Kirche tradier-
Berufen können sich vorstellen, als T1eS- ten Glaubenswahrheiten gleichermafßen
ter atlg se1IN, aber nicht den TEeIS konstitutiv für Clas esen des Christlichen
des Verzichts aufEhe und Familie. (3anz sind (vgl. Okumenismusdekret des IL Va-
schweigen VO  u den vielen Frauen, Cie nicht tikanischen Konzils 35  NıLalıs redintegra-
verstehen können, S1E ihres &e  t10 , Art 11) Es gibt vielmehr e1in CI-

Geschlechtes nicht ZU. Priesteram ZUSC- zichtbares Zentrum, dem der Glaube
lassen Sind. Deshalb sind diese bei- Cie göttliche Dreifaltigkeit, Cie Mensch-
den Zugangsbeschränkungen der Ol1lDats- werdung (‚ottes In ESUS Christus und Cie
pflicht und der Nichtzulassung VO  b Frau- Sendung des eiligen (Jelstes gehört, und

ZU. Priesteram aufzuheben, das eine Peripherie, der e{Iw.: Cie mariologi-
Priesteram VOTr seInNnem Untergang und VOTL schen Dogmen und Cie Lehre VOoO  b der Un-
seiner inhaltlichen Aushöhlung schüt- fe  arkel des höchsten kirchlichen Lehr-
Z  S DIe theologischen und rec  1Ichen In Fragen des auDens und der SIit-

ten zählen Sind. Entscheidendes Kriıter1-Grundlagen hierfür sind Cie Unterschei-
dung zwischen göttlichem und kirchli- für diese Rangfolge der Glaubenswahr-
chem Recht SOWI1eE Cie Lehre VO  b der Hle- heiten ist die Frage ach der Bedeutung e1-
rarchie der Wahrheiten. Ner Lehre für Clas eschatologische eil des

a} Als göttliches Recht gilt eine Be- Menschen. Je ach dem Grad ihrer Heils-
stimmung, die auf den illen (‚ottes ıIn Je bedeutsamkeit ist eine Glaubenswahrheit
SUu$S Christus Urc. den eiligen (Gjelst entweder explizit bejahen oder impli-
rückgeführt wird, deshalb una  ingbar z1t anzuerkennen: S1€ cdarf aber keinesfalls
ZU. esen der Kirche gehört und In ih- explizit geleugnet werden. amı ist der
Ie ern unwandelbar 1sT. Als kirchliches Grundsatz VO  u der Hierarchie der Wahr-
Recht gilt dagegen eine Bestimmung, Cie heiten gleichsam Clas inhaltlıche Korrek-

IV ZUFK formalen AutorIität des Lehramtes,1M Laufe der Geschichte aufgrun pastora-
ler Notwendigkeit entstanden ist und des- weil hier der Verbindlichkeitsgrad VO  b der

inhaltlichen ähe ZU. Geheimnis Christihalb In gewandelten Zeiten und bel HNECU-

Erfordernissen verändert werden kann. und ZUFK Dreifaltigkeit abhängt.
In diesem Sınn gelten als göttliches Recht
Cie Unterscheidung zwischen erıker und Wendet IHNan diese beiden Lehren VO  b der
alen (C 207 CIC), Cie Ex1istenz VO  b Sa- Unterscheidung zwischen göttlichem und
kramenten (C S 4()} CIC) oder auch das Amt kirchlichem Recht SOWI1E VO  b der Hıler-
des Papstes (C 331 CIC), des ischofs- archie der Wahrheiten auf das Selbstver-

ständnis der katholischen Kirche als (Je-kollegiums (C 336 CIC) und des 1SCHNOIS
(C 3/5 CIC) Zum kirchlichen Recht meinschaft des Volkes (‚ottes auf der einen
zählen z B Cie Lebensform als Ordens- Selte und auf Cie Tatsache des se1t Jahr-
christ (C 207 CIC), Cie ExIistenz der zehnten zunehmenden Mangels T1eS-
verschiedenen Katsgremilen WwI1Ie arrpas- tern auf der anderen Selte all, ijeg fol-
toralrat (C 536 CIC) oder DIiöÖzesanpasto- gende Schlussfolgerung ahe DIe ExXIS-
ralrat (C 511 CIC), der Beruf der Pastoral- tenz der Eucharistiefeier ist göttlichen
referentin und Cie eNnrza. der echtsDe- Rechts, Cie Festlegung des Pfilichtzölibats
stimmungen ıIn der Kirche. dagegen kirchlichen Rechts: des e1te-
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teramt niedergelegt haben, weil sie an der 

Zölibatspflicht gescheitert sind. Auch etli-

che verheiratete Männer in verschiedenen 

Berufen können sich vorstellen, als Pries-

ter tätig zu sein, aber nicht um den Preis 

des Verzichts auf Ehe und Familie. Ganz zu 

schweigen von den vielen Frauen, die nicht 

verstehen können, warum sie wegen ihres 

Geschlechtes nicht zum Priesteramt zuge-

lassen sind. Deshalb sind genau diese bei-

den Zugangsbeschränkungen der Zölibats-

pflicht und der Nichtzulassung von Frau-

en zum Priesteramt aufzuheben, um das 

Priesteramt vor seinem Untergang und vor 

seiner inhaltlichen Aushöhlung zu schüt-

zen. Die theologischen und rechtlichen 

Grundlagen hierfür sind die Unterschei-

dung zwischen göttlichem und kirchli-

chem Recht sowie die Lehre von der Hie-

rarchie der Wahrheiten.

a) Als göttliches Recht gilt eine Be-

stimmung, die auf den Willen Gottes in Je-

sus Christus durch den Heiligen Geist zu-

rückgeführt wird, deshalb unabdingbar 

zum Wesen der Kirche gehört und in ih-

rem Kern unwandelbar ist. Als kirchliches 

Recht gilt dagegen eine Bestimmung, die 

im Laufe der Geschichte aufgrund pastora-

ler Notwendigkeit entstanden ist und des-

halb in gewandelten Zeiten und bei neu-

en Erfordernissen verändert werden kann. 

In diesem Sinn gelten als göttliches Recht 

die Unterscheidung zwischen Kleriker und 

Laien (c. 207 § 1 CIC), die Existenz von Sa-

kramenten (c. 840 CIC) oder auch das Amt 

des Papstes (c. 331 CIC), des Bischofs-

kollegiums (c. 336 CIC) und des Bischofs 

(c. 375 § 1 CIC). Zum kirchlichen Recht 

zählen z. B. die Lebensform als Ordens-

christ (c. 207 § 2 CIC), die Existenz der 

verschiedenen Ratsgremien wie Pfarrpas-

toralrat (c. 536 CIC) oder Diözesanpasto-

ralrat (c. 511 CIC), der Beruf der Pastoral-

referentin und die Mehrzahl der Rechtsbe-

stimmungen in der Kirche.

b) Der Grundsatz von der Hierarchie 

der Wahrheiten besagt, dass keineswegs 

alle von der katholischen Kirche tradier-

ten Glaubenswahrheiten gleichermaßen 

konstitutiv für das Wesen des Christlichen 

sind (vgl. Ökumenismusdekret des II. Va-

tikanischen Konzils „Unitatis redintegra-

tio“, Art. 11). Es gibt vielmehr ein unver-

zichtbares Zentrum, zu dem der Glaube an 

die göttliche Dreifaltigkeit, an die Mensch-

werdung Gottes in Jesus Christus und die 

Sendung des Heiligen Geistes gehört, und 

eine Peripherie, zu der etwa die mariologi-

schen Dogmen und die Lehre von der Un-

fehlbarkeit des höchsten kirchlichen Lehr-

amtes in Fragen des Glaubens und der Sit-

ten zu zählen sind. Entscheidendes Kriteri-

um für diese Rangfolge der Glaubenswahr-

heiten ist die Frage nach der Bedeutung ei-

ner Lehre für das eschatologische Heil des 

Menschen. Je nach dem Grad ihrer Heils-

bedeutsamkeit ist eine Glaubenswahrheit 

entweder explizit zu bejahen oder impli-

zit anzuerkennen; sie darf aber keinesfalls 

explizit geleugnet werden. Damit ist der 

Grundsatz von der Hierarchie der Wahr-

heiten gleichsam das inhaltliche Korrek-

tiv zur formalen Autorität des Lehramtes, 

weil hier der Verbindlichkeitsgrad von der 

inhaltlichen Nähe zum Geheimnis Christi 

und zur Dreifaltigkeit abhängt.

Wendet man diese beiden Lehren von der 

Unterscheidung zwischen göttlichem und 

kirchlichem Recht sowie von der Hier-

archie der Wahrheiten auf das Selbstver-

ständnis der katholischen Kirche als Ge-

meinschaft des Volkes Gottes auf der einen 

Seite und auf die Tatsache des seit Jahr-

zehnten zunehmenden Mangels an Pries-

tern auf der anderen Seite an, so liegt fol-

gende Schlussfolgerung nahe: Die Exis-

tenz der Eucharistiefeier ist göttlichen 

Rechts, die Festlegung des Pflichtzölibats 

dagegen kirchlichen Rechts; des Weite-
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Ten ist Cie regelmäfßige eler der Eucha- wahrnehmen können, sondern prinzipie
1istle, VOTr em Sonntag, e1in Wesens- und unabhängig VO priesterlichen erso-
element 1M Zentrum der katholischen KIr- nalbestand. Hıer ist 7, 5 Cie Beauftra-
che (vgl. Cdazu auch 8 / CIC), während SUuNg ZUFK Predigt In der Eucharistiefeier
die Geschlechterfrage beim Weiheamts- denken, den Beerdigungsdienst, die Kom-
trager (vgl. 1024 CIC) eher ZUFK Periphe- munionspendung, Cie Eheassistenz oder
rıie gehört, auf jeden Fall aber nicht der- auch Clas Richteramt In einem kirchli-
art ZU. Zentrum Za WIE Cie Eucharis- chen Gericht und Cie Leitung einer O-
tiefeier. Demzufolge tellen die ufhebung ischen adem16e, der Carıtas, des eelsor-
des Pfilichtzölibats WwI1Ie auch Cie Zulassung geamts. Wenn dann einer olchen laien-
VO  b Frauen ZUFK Priesterweihe jeweils einen Orlentlierten Umgestaltung der DIienste und
kleineren Traditionsbruch clar als Cie S0OS. Amter auch die entsprechende laienorien-
priesterlosen (jemeinden gemä: 51/ tierte Desetzung dieser DIienste und Amter
GIC, Cie keinen eigenen Pfiarrer mehr ha- Olgtl, werden die entscheidenden zZzen-
ben, und als der immer äufiger werdende des kirchlichen Lebens VOTL ÖOrt, Cie enNT-
Verzicht auf die Eucharistiefeier, VOLr em Sscheidenden Akzente der pastoralen Aus-
Onntags, Priestermangels. richtung, der pastoralen Strukturen und

der pastoralen Aktivitäten nicht mehr WEeI1-
Lat:enortentierte Umgestaltung der irch- terhin WwI1Ie bisher immer 1Ur einseitig VO  b

lichen Dienste und Amter Selten des Priesters In der Gestalt des Pfiar-
Sınn und Zweck des Priesteramtes ist TeIs oder übergeordnet VO Bischof fest-

CS, die priesterliche erufung er Gläubi- gelegt werden können, sondern Ssind küunf-
sCcHh Ta aule und Fiırmung Öördern. t1g vielmehr In usammenarbeit mıt den
DIe Realität und Cie rechtliche Ausgestal- (haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei-
Lung der DIienste und Amter ıIn der Kirche erinnen und SeelsorgerInnen VOTL (Ort
zeigen aber, dass Cles In der ege. gerade entwickeln. Denn 1Ur In Zusammen-
nicht der Fall ist, dass also Cie erufung arbeit kann vermileden werden, Was e1in
er Gläubigen aft aule und Fiırmung Hauptproblem uUunNnseIrer Kirche derzeit ist,
Urc. den Tlestier gerade nicht gefördert, dass nämlich Fähigkeiten, Cie vorhanden
sondern 1M Gegenteil ehemmt WITCL Um sind, nicht entfaltet werden können, und
hier Abhilfe auf der strukturellen Ebene umgekehrt Fähigkeiten abverlangt WEI -

chaffen, sind Cie bisher durchweg priester- den, für welche Cie Eignung Soll CS

zentriert ausgestalteten DIienste und Amter auf beiden Selten, sowohl bel den Priestern
auf eine laienorientierte Struktur hin auf- als auch bel den anderen SeelsorgerInnen
zubrechen. Den alen MUSSsSenN rechtlich und Gläubigen VOTL ÖOrt, nicht der Para-
wesentlich mehr kirchliche DIienste und doxen pannung zwischen Onnen, aber
Amter OMlienstehen als bisher. Zu diesem Nicht-Dürfen und zwischen Mussen, aber
Zweck sind viele rechtliche estimmun- Nicht-Können kommen,® ist CS unabding-
sCcHh umzuformulieren, dass alen be- bar, dass Cie individuellen Akzentsetzun-
tU1mmte DIienste und Amter In der Kirche SCH 1M Miteinander er aller, die jeweils
nicht 1Ur In der Notsıtuation des T1lesTer- In der Kirche VOTL (Ort engaglert sind
mangels oder mıt Ausnahmegenehmigung abgestimmt werden, und ZW ar ach den

Vgl Johannes Kreidler, Der (Jrt des Berufs ın der Pastoral Uun: pastoralen Planung, 1N: PIhI 25
2005), 117-121; hier 120
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ren ist die regelmäßige Feier der Eucha-

ristie, vor allem am Sonntag, ein Wesens-

element im Zentrum der katholischen Kir-

che (vgl. dazu auch c. 897 CIC), während 

die Geschlechterfrage beim Weiheamts-

träger (vgl. c. 1024 CIC) eher zur Periphe-

rie gehört, auf jeden Fall aber nicht der-

art zum Zentrum zählt wie die Eucharis-

tiefeier. Demzufolge stellen die Aufhebung 

des Pflichtzölibats wie auch die Zulassung 

von Frauen zur Priesterweihe jeweils einen 

kleineren Traditionsbruch dar als die sog. 

priesterlosen Gemeinden gemäß c. 517 § 2 

CIC, die keinen eigenen Pfarrer mehr ha-

ben, und als der immer häufiger werdende 

Verzicht auf die Eucharistiefeier, vor allem 

sonntags, wegen Priestermangels.

2. Laienorientierte Umgestaltung der kirch-

lichen Dienste und Ämter

Sinn und Zweck des Priesteramtes ist 

es, die priesterliche Berufung aller Gläubi-

gen kraft Taufe und Firmung zu fördern. 

Die Realität und die rechtliche Ausgestal-

tung der Dienste und Ämter in der Kirche 

zeigen aber, dass dies in der Regel gerade 

nicht der Fall ist, dass also die Berufung 

aller Gläubigen kraft Taufe und Firmung 

durch den Priester gerade nicht gefördert, 

sondern im Gegenteil gehemmt wird. Um 

hier Abhilfe auf der strukturellen Ebene zu 

schaffen, sind die bisher durchweg priester-

zentriert ausgestalteten Dienste und Ämter 

auf eine laienorientierte Struktur hin auf-

zubrechen. Den Laien müssen rechtlich 

wesentlich mehr kirchliche Dienste und 

Ämter offenstehen als bisher. Zu diesem 

Zweck sind viele rechtliche Bestimmun-

gen so umzuformulieren, dass Laien be-

stimmte Dienste und Ämter in der Kirche 

nicht nur in der Notsituation des Priester-

mangels oder mit Ausnahmegenehmigung 

6 Vgl. Johannes Kreidler, Der Ort des Berufs in der Pastoral und pastoralen Planung, in: PTh I 25 
(2005), 117–121; hier: 120.

wahrnehmen können, sondern prinzipiell 

und unabhängig vom priesterlichen Perso-

nalbestand. Hier ist z. B. an die Beauftra-

gung zur Predigt in der Eucharistiefeier zu 

denken, den Beerdigungsdienst, die Kom-

munionspendung, die Eheassistenz oder 

auch an das Richteramt in einem kirchli-

chen Gericht und die Leitung einer katho-

lischen Akademie, der Caritas, des Seelsor-

geamts. Wenn dann einer solchen laien-

orientierten Umgestaltung der Dienste und 

Ämter auch die entsprechende laienorien-

tierte Besetzung dieser Dienste und Ämter 

folgt, werden die entscheidenden Akzen-

te des kirchlichen Lebens vor Ort, die ent-

scheidenden Akzente der pastoralen Aus-

richtung, der pastoralen Strukturen und 

der pastoralen Aktivitäten nicht mehr wei-

terhin wie bisher immer nur einseitig von 

Seiten des Priesters in der Gestalt des Pfar-

rers oder übergeordnet vom Bischof fest-

gelegt werden können, sondern sind künf-

tig vielmehr in Zusammenarbeit mit den 

(haupt- und ehrenamtlichen) Mitarbei-

terInnen und SeelsorgerInnen vor Ort zu 

entwickeln. Denn nur so – in Zusammen-

arbeit – kann vermieden werden, was ein 

Hauptproblem unserer Kirche derzeit ist, 

dass nämlich Fähigkeiten, die vorhanden 

sind, nicht entfaltet werden können, und 

umgekehrt Fähigkeiten abverlangt wer-

den, für welche die Eignung fehlt. Soll es 

auf beiden Seiten, sowohl bei den Priestern 

als auch bei den anderen SeelsorgerInnen 

und Gläubigen vor Ort, nicht zu der para-

doxen Spannung zwischen Können, aber 

Nicht-Dürfen und zwischen Müssen, aber 

Nicht-Können kommen,6 ist es unabding-

bar, dass die individuellen Akzentsetzun-

gen im Miteinander aller – aller, die jeweils 

in der Kirche vor Ort engagiert sind –, 

abgestimmt werden, und zwar nach den 
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